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Zusatzmaterial

Aus dem Einigungsvertrag  
„Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands“, inkraftgetreten am 29. September 1990
Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokrati-
sche Republik – 
entschlossen, die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit 
als gleichberechtigtes Glied der Völkergemeinschaft in freier 
Selbstbestimmung zu vollenden, 
ausgehend von dem Wunsch der Menschen in beiden Teilen 
Deutschlands, gemeinsam in Frieden und Freiheit in einem 
rechtsstaatlich geordneten, demokratischen und sozialen Bun-
desstaat zu leben,
in dankbarem Respekt vor denen, die auf friedliche Weise der 
Freiheit zum Durchbruch verholfen haben, die an der Aufgabe 
der Herstellung der Einheit Deutschlands unbeirrt festgehalten 
haben und sie vollenden,
im Bewusstsein der Kontinuität deutscher Geschichte und einge-
denk der sich aus unserer Vergangenheit ergebenden besonderen 
Verantwortung für eine demokratische Entwicklung in Deutsch-
land, die der Achtung der Menschenrechte und dem Frieden ver-
pflichtet bleibt, 
in dem Bestreben, durch die deutsche Einheit einen Beitrag zur 
Einigung Europas und zum Aufbau einer europäischen Friedens-

ordnung zu leisten, in der Grenzen nicht mehr trennen und die 
allen europäischen Völkern ein vertrauensvolles Zusammenleben 
gewährleistet,
in dem Bewusstsein, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen und 
der territorialen Integrität und Souveränität aller Staaten in Eu-
ropa in ihren Grenzen eine grundlegende Bedingung für den 
Frieden ist –
sind übereingekommen, einen Vertrag über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands mit den nachfolgenden Bestimmungen zu 
schließen:

Artikel 1 Länder
(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen De-
mokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland ge-
mäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden 
die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik 
Deutschland. Für die Bildung und die Grenzen dieser Länder un-
tereinander sind die Bestimmungen des Verfassungsgesetzes zur 
Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Repub-
lik vom 22. Juli 1990 – Ländereinführungsgesetz – (GBl. I Nr. 51 
S. 955) gemäß Anlage II maßgebend. […]
BGBl. II S. 885, 889
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